
AGBGB: Art. 32 Legitimationswirkung der Sparurkunde

Art. 32  Legitimationswirkung der Sparurkunde 
 
Ist eine öffentliche Sparkasse nach ihrer Satzung bei der Zahlung eines Guthabens an den Inhaber der 
Sparurkunde nicht verpflichtet, die Berechtigung des Inhabers zu prüfen, so ist sie, sofern nicht in der 
Urkunde eine abweichende Bestimmung getroffen ist, ohne weitere Prüfung zu der Annahme berechtigt, 
daß der Inhaber das Guthaben rechtswirksam kündigen und einziehen kann.


